
AGBs
§1
Aufträge an GF-Werbung Inh. Ralf Faulhaber werden nur auf der Grundlage unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausge-
führt und abgewickelt. Abweichungen bedürfen der Schriftform. Ansonsten widersprechen wir entgegenstehenden Bedingungen.
Wir legen allen Verträgen ausnahmslos alle nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Bei jeder Auftragserteilung erkennt der Ver-
tragspartner unsere Bedingungen an.

§2
Wir behalten uns das Recht vor die ausgewiesenen Preise auf unserer Internetseite ohne Ankündigung und ohne Angabe von
Gründen zu ändern. Alle angegebenen Preise gelten ausschließlich unter Vorbehalt bis unser Vertragspartner / Kunde unser Ange-
bot in schriftform erhalten hat.
Unsere Geschäftsbedingungen werden auf Wunsch zugesandt oder können in unserem Geschäft eingesehen oder ausgehändigt
werden.

§3
Alle angebotenen Dienstleistungen und Produkte schließen alle Fracht- und Verpackungsdienstleistungen nicht ein.

§4
Vertragsgegenstand ist ausschließlich der in unseren Auftragsbestätigungen beschriebene Produktgegenstand oder Dienstleistung.
Unsere Online-Angebote dienen nur der Kundeninformation. Alle oder weitergehende Dienstleistungs- oder Produkteigenschaften
gelten nur, sofern diese in schriftform von uns bestätigt werden.

§5
Alle Angebote sind freibleibend und Preise können ohne Ankündigung geändert werden, sie binden uns nicht, es sei denn mit
Bezug auf einen erteilten Auftrag, welcher durch unsere Auftragsbestätigung einen rechtsgültigen Vertrag zur Folge hat.
Vor Vertragsabschluss behalten wir uns Preisänderungen ausdrücklich vor.

§6
Jeder Auftraggeber muss uns von der Auftragserteilung bis zum endgültigen Auftragsabschluss eine verbindliche und in der
Adresse sich nicht ändernde elektronische Postadresse (E-Mail-Adresse) angeben. Diese Adresse gilt bis auf Widerruf auch für
künftige Aufträge.
Wir sind aber berechtigt, aber nicht verpflichtet auftragsspezifische Informationen auch auf anderen Wegen zu versenden: z.B.
Post oder Fax

§7
An uns erteilte Aufträge im Sinne der AGBs sind bindende Anträge des Auftraggebers für den Abschluss eines Kaufvertrages. Der
Vertrag gilt als zustande gekommen wenn er bei uns eingegangen, angenommen und bestätigt wurde.
Weicht unsere Auftragsbestätigung vom erteilten Auftrag wesentlich ab, so gilt sie als neues Angebot und bedarf der erneuten Käu-
ferrückbestätigung.
Der Vertrag kommt mit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung oder mit der Auslieferung der Ware oder erbrachten Dienstleistung
zustande.
Eine Ablehnung einer Bestellung behalten wir uns ausdrücklich vor. Wir werden Sie aber darüber schriftlich informieren.

§8
Angebote erfolgen ausschließlich freibleibend, der Vertragspartner ist an sein Angebot maximal 4 Wochen gebunden.

§9
Unsere Preise verstehen sich ab Werk bzw. Geschäftsstelle ohne Skonti und sonstige Abzüge, es sei denn sie werden schriftlich
vereinbart.
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich Fracht- und Verpackungskosten sowie zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

§10
Bei der Aushändigung der Rechnung muss die Zahlung in Euro ohne Abzug erfolgen.

§11
Verzugszinsen werden nach den gesetzlichen Bestimmungen verrechnet.

§12
Zahlt der Auftraggeber nach spätestens 30 Tagen nach Rechnungsdatum nicht die Vergütung kommt er auch ohne Mahnung in
Verzug.

§13
Wir behalten uns das Recht vor bei Dienstleistungen oder Waren unter 100,- EURO netto Bearbeitungszuschläge zu verrechnen.

§14
Werden bei einem Kaufvertrag feste Lieferzeiten vereinbart, so setzt der angegebene Termin absolute Auftragsklarheit voraus, z.B.
müssen alle technischen Fragen geklärt sein. Alle Lieferfristen unverbindlicher oder verbindlicher Art müssen schriftlich angegeben
sein.
Werden nachträglich Vertragsänderungen vorgenommen, müssen Lieferzeiten neu vereinbart werden.
Die Lieferfristen gelten als eingehalten wenn die Ware versendet wurde, sprich unser Haus verlassen hat. Unser Vertragspartner
hat die Pflicht, im Fall eines Lieferverzuges der durch uns verursacht wurde, uns nach 2 Wochen nach Überschreitung der Liefer-
frist, schriftlich aufzufordern in einer angemessenen Frist zu liefern. Erst mit dieser Mahnung kommen wir in Verzug.
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§15
Bei Datenlieferungen zwecks der Auftragsabwicklung sind wir berechtigt Kopien zur Archivierung anzufertigen. Wir sind jedoch
nicht verpflichtet Kundendaten zu archivieren und herauszugeben. An uns gelieferte Datenträger, Farbausdrucke oder sonstige ge-
lieferte Druckvorlagen müssen wir nicht zurücksenden, diese dürfen von uns entsorgt werden.

§16
Durch eine von uns verursachte Lieferzeitüberschreitung können keinerlei Schadensersatzansprüche durch unseren Vertragspart-
ner an uns geltend gemacht werden.

§17
Bei einem Lieferverzug durch höhere Gewalt verlängert sich die Lieferzeit um den Zeitraum solange die Störung andauert zuzüg-
lich einer angemessenen Anlaufzeit.

§ 18
Gefahrenübertrag. Die Gefahr von Produkten oder Dienstleistungen geht unbeschadet mit dem Zeitpunkt der Auslieferung oder
Übergabe oder Montage an den Käufer (Vertragspartner) über. Eine dem gesunden Menschenverstand zugrundeliegende Sorg-
faltspflicht des Vertragspartners gegenüber dem Produkt (z.B. regelmäßige Kontrollen auf Sicherheit, Überprüfung oder Sicherung
vor und nach höherer Gewalt z.B. Sturm) setzen wir voraus. Wird die Ware versendet so geht die Gefahr ebenso vollständig mit
dem Verlassen unseres Hauses an den Käufer = Vertragspartner über. Grundsätzlich ist die Ware nach Verlassen unseres Hauses
unversichert. Wünscht der Vertragspartner eine Versicherung muss dies schriftlich vereinbart werden. Transportschäden sind un-
verzüglich ( spätestens innerhalb von 6 Stunden nach Erhalt) schriftlich anzuzeigen.

§19
Wenn der Vertragspartner uns auf Schadensersatz aus Produzentenhaftung in Anspruch nimmt, wird unsere Haftung über die vor-
stehenden Bestimmungen hinaus immer auf die Ersatzleistung unseres Haftpflichtversicherers begrenzt.

§20
Bei Dienstleistungen oder bestellten Waren die genehmigungspflichtig sind (z.B. Baugenehmigungen oder Montage-Bohrgenehmi-
gungen) gehen wir grundsätzlich davon aus, dass dem Vertragspartner alle Bescheide positiv rechtskräftig vorliegen.

§21
Bei Sachmängeln unserer Produkte sind wir ergänzend zu den gesetzlichen Rahmenbestimmungen berechtigt 3x nachzubessern.
Schlagen die Nachbesserungen fehl, so sind wir zu weiteren Nachbesserungen berechtigt.

§22
Der Erfüllungsort für unsere Verträge, sofern keine andere schriftliche Vereinbarung vorliegt ist der Sitz unserer Firma.

§22
Der Gerichtsstand für sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten ist der Sitz unserer Firma. Wir behalten uns des Recht vor
auch am allgemeinen Gerichtsstand des Auftraggebers zu klagen.

§23
Es gilt ausschließlich das deutsche Recht auch wenn aus dem Ausland bestellt oder geliefert wird.

§24
Durch etwaige Unwirksamkeiten von Bestimmungen dieser AGB wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

Seite 2


